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gefährlich ist und der Staatsanwalt innerhalb von sechs Monaten nach der 
Entscheidung des gesellschaftlichen Organs der Rechtspflege Anklage er
hebt.

§15
Stellung des Beschuldigten und des Angeklagten

(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte haben das Recht auf aktive 
Mitwirkung am gesamten Strafverfahren; zu ihrer Verteidigung können 
sie die strafprozessualen Rechte selbst wahrnehmen und in jeder Lage 
des Verfahrens auch die Hilfe eines Verteidigers in Anspruch nehmen.

(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane sind ver
pflichtet, die Rechte des Beschuldigten und des Angeklagten, insbesondere 
das Recht auf Verteidigung, zu gewährleisten. Sie haben den Beschuldig
ten und den Angeklagten über seine Rechte zu belehren.

(3) Kein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik darf wegen 
Begehung einer Straftat einem anderen Staate ausgeliefert werden.

(4) Beschuldigter im Sinne dieses Gesetzes ist der Bürger, gegen den ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist; Angeklagter ist der Beschul
digte, gegen den die Eröffnung des gerichtlichen Strafverfahrens beschlos
sen wurde.

§16
Stellung des Verteidigers

(1) Der Verteidiger nimmt unabhängig von anderen Prozeßbeteiligten 
die Rechte des Beschuldigten oder des Angeklagten zu dessen Verteidigung 
wahr. Ihm obliegt es, den Beschuldigten und den Angeklagten zu beraten. 
Er hat zur Aufklärung der Straftat alle entlastenden oder die Verantwort
lichkeit mindernden Umstände vorzutragen und dem Beschuldigten oder 
dem Angeklagten die erforderliche Unterstützung zur Wahrnehmung 
seiner Rechte zu gewähren.

(2) Der Verteidiger soll bei der Auswertung von Strafverfahren, der 
Erziehung des Verurteilten und der Eingliederung entlassener Strafgefan
gener in das gesellschaftliche Leben mitwirken.

§17
Stellung des Geschädigten

(1) Jeder durch eine Straftat Geschädigte hat das Recht, die Strafverfol
gung zu verlangen und am Strafverfahren mitzuwirken. Er ist insbeson
dere berechtigt,
— Schadensersatzansprüche geltend zu machen;
— Beweisanträge zu stellen;
— von abschließenden Entscheidungen unterrichtet zu werden;
— Beschwerde einzulegen.
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